
ARTIKEL III 
Ablieferung von Vermögensgegenständen

5. Innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
sind die folgenden Vermögensgegenstände bei der nächsten Reichsbankstelle 
oder bei einer sonstigen zu ihrer Entgegennahme ermächtigten SteLJe gegen 
Empfangsbestätigung abzuliefern:

(a) nichtdeutsche Zahlungsmittel;
(b) Schecks, Auszahlungen, Wechsel und andere Zahlungsmittel, welche auf 

Personen außerhalb Deutschlands gezogen oder von solchen Personen 
ausgestellt sind;

(c) Wertpapiere und andere Urkunden in denen Eigentum, Rechte und Ver
pflichtungen verbrieft sind und welche ausgestellt sind von:
1. Personen außerhalb Deutschlands oder,
2. Personen innerhalb Deutschlands, vorausgesetzt, daß die Urkunde in 

nichtdeutscher Währung ausgedrückt ist;
(d) Gold- und Silbermünzen, Gold, Silber, Platin oder Legierungen dieser f

Metalle in den im Handel mit diesen Metallen üblichen Formen.
Zur Ablieferung verpflichtet ist der Eigentümer und jeder, dem Besitz, Ge

wahrsam oder Verfügungsgewalt über die vorbezeichneten Vermögefisgegen
stände zusteht.

6. Wem ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar Eigentum oder Ver
fügungsgewalt über andere Devisenwerte zusteht, hat auf Anweisung der Mi
litärregierung den Besitz, den Gewahrsam oder die Verfügungsgewalt über den 
Devisenwert an die nächste Reichsbankstelle oder sonstige zum Empfange er
mächtigte Stelle gegen Empfangsbestätigung zu übertragen.

7. Vermögenswerte der in diesem Artikel bezeichneten Art, welche nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Besitz, das Eigentum oder die Verfü
gungsgewalt einer diesem Gesetz unterworfenen Person gelangen, sind inner
halb von drei Tagen danach d?ijjs|ph diese Person in der gleichen Weise ab
zuliefern. 4

• ARTIKEL IV
Anträge auf Erteilung von Genehmigungen

8. Anträge auf Erteilung von Genehmigungen zur Vornahme von Geschäften, 
welche durch dieses Gesetz verboten sind, sowie Gesuche jeglicher Art, welche 
sich auf die Anwendung dieses Gesetzes beziehen, sind nur nach Maßgabe der 
von der Militärregierung noch zu erlassenden Ausführungsbestimmungen ein
zureichen.

ARTIKEL V 
Nichtigkeit von Verfügungen

9. Verbotene Handlungen, sowie Verfügungen, Verträge oder andere Verein
barungen, welche vor oder nach dem Datum dieses Gesetzes in der Absicht 
vorgenommen oder abgeschlossen worden sind, die Befugnisse oder Aufgaben 
der Militärregierung zu vereiteln oder zu umgehen, sind nichtig.

ARTIKEL VI 
Widerspruch zwischen Gesetzen

10. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Gesetz oder irgendeiner 
zu seiner Ausführung erlassenen Rechtsvorschrift und einer deutschen Rechts
vorschrift, geht dieses Gesetz oder die zu seiner Ausführung erlassene Rechts
vorschrift vor.

165


